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In dem Rechtsstreit 

Beklagte und Berufungsklägerin, 

Kläger und Berufungsbeklagter, 
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg  ... auf die mündliche 
Verhandlung vom 5. April 

2019 für Recht erkannt: 

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Osnabrück

insofern teilweise abgeändert, als die Klage abgewiesen wird, soweit der

Kläger die Verurteilung der Beklagten begehrt, es zu unterlassen, geschäft

lich handelnd für den Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen als

Schädlingsbekämpfer mit der Aussage zu Stadttauben als Schädlinge und

Überträger von Krankheiten wie folgt zu werben:

1.9 „Aspergillose (Pilz) - Zerstörung der Lunge",

1.13 „Am Körper von Tauben, in deren Nestern und Fäkalien finden sich

über 100 verschiedene Parasiten und Krankheitserreger, die von den Nist

plätzen in die Gebäude eindringen und dort Menschen, Lebensmittel und

Rohstoffe befallen können. Vor allem Parasiten können beim Menschen

empfindliche Hautreaktionen hervorrufen und durch Kratzen Sekundärinfek

tionen verursachen. Folgende Parasiten treten auf:

- Taubenzecke - argus relexus

- Taubenfloh - Ceratophylus columbae

- Vogelmilbe - Dermynyssus gallinae".

2. Die Berufung gegen Ziffer 3 des landgerichtlichen Urteilstenors wird mit der

Maßgabe zurückgewiesen, dass die Beklagte ihrem Anerkenntnis entspre

chend verurteilt wird, an die Klägerin 246, 1 O EUR nebst Zinsen in Höhe von

fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25.10.2017 zu zah

len.
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bung dargestellten Gesundheitsgefahren (hier: Enzephalitis und Myxovirose) ent

weder gar nicht existieren oder von der Beklagten zumindest in stark übertriebener 

und damit irreführender Form dargestellt worden sind. 

Die Vollstreckbarkeitserklärung beruht auf§§ 708 Nr. 10. 711, 713 ZPO, § 26 Nr. 8 

EGZPO. 

Vorstehende Abschrift 
stimmt mit der Urschrift überein. 
Oldenburg, 6. Mai 2019 




